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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Für die Bemessung des Anbauab-

standes sind Bauflächenausweisungen im Flächennutzungsplan jedoch nicht maßge-

bend. Dies ist im Detail Gegenstand von Festsetzungen von überbaubaren und nicht 

überbaubaren Flächen eines künftigen Bebauungsplanes. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Kenntnisnahme 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Die Freihaltung einer möglichen Fläche für ein drittes Gleis ist Gegenstand eines Be-

bauungsplanes an dem der Verband Region Stuttgart zu beteiligen ist. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Im parallelen Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Baltmannsweiler wurde in der 

Zwischenzeit ein Entwässerungskonzept erarbeitet, das insbesondere eine entsprechende 

Rückhaltung von anfallendem Regenwasser vor Einleitung in den Bach vorsieht. Die 

Festlegungen von Details zur Entwässerung sind jedoch nicht Gegenstand des Flächen-

nutzungsplanes sondern des Bebauungsplanes. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Aus planerischer Sicht ist darauf zu achten, dass eine künftige Bebauung hochwasser-

angepasst erfolgt. Entsprechende Detailfestlegungen sind jedoch nicht Gegenstand des 

Flächennutzungsplanes. 

 

Der Plan kann zur Klarstellung ergänzt werden. 

 

 

 

Dies erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens. 

 

Die Festlegung von Erdgeschossfußbodenhöhen ist nicht Gegenstand des Flächennut-

zungsplanes. Die Berücksichtigung der Hochwassergefahr erfolgt im Rahmen eines 

Bebauungsplanverfahrens. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 2. Planbereich „Recyclinghof“ 

Im parallelen Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Baltmannsweiler wurde in der 

Zwischenzeit ein Entwässerungskonzept erarbeitet, das insbesondere eine Rückhaltung 

von anfallendem Regenwasser und Einleitung in ein Gewässer vorsieht. Schmutzwasser 

fällt auf dem Recyclingplatz nicht an. Die Festlegungen von Details zur Entwässerung 

sind jedoch nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanes sondern des Bebauungspla-

nes. 

 

Zu 2. Planbereich Filsstraße Ost: 

In früheren Stellungnahmen wurden die getrennte Ableitung von Regenwasser und die 

Prüfung von RÜB-Kapazitäten angeregt. Westlich des Planbereiches in der bereits 

schon ausgewiesenen Gewerblichen Baufläche liegen ein Mischwasserkanal und ein 

Regenwasserkanal, die im Grundsatz für die Entwässerung des Planbereiches genutzt 

werden können. Details zur Kapazität von Entwässerungseinrichtungen und zur Planung 

der Entwässerung werden in einem Bebauungsplanverfahren geprüft. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 3. Grundwasser: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Berücksichtigung der Grund-

wassersituation ist Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. 

 

 



GVV 
Reichenbach a.d.F. 

6. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
„Neuer Recyclinghof“ (Baltmannsweiler) und „Filsstraße Ost“ (Reichenbach) 

Stellungnahmen zum Vorentwurf 
Zusammenstellung vom 01.10.2020 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit §3 Abs.1 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.1 BauGB Seite 8 / 23 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Dies ist Gegenstand des Umweltberichts zum Bebauungsplanverfahren, der auch Anla-

ge dieser F-Planänderung ist. Ein vollständiger Ausgleich unter Anrechnung von Maß-

nahmen des Ökokontos der Gemeinde Baltmannsweiler ist möglich. 

Die Begründung wird um die Ergebnisse des fortgeschriebenen Umweltberichtes er-

gänzt. 

 

Dies ist Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

 

 

 

 

 

Die vorgeschlagene Maßnahme ist nach dem Artenschutzbericht nicht erforderlich. Der 

Biologe hält den Maßnahmevorschlag jedoch für sinnvoll. Die Umsetzung ist Gegen-

stand des Bebauungsplanes.  

 

 

 

 

 

Im Zuge eines Bebauungsplanverfahrens werden weitere artenschutzrechtliche Untersu-

chungen und eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 

 

Ein ausführlicher Umweltbericht mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und Festlegung 

von Ausgleichsmaßnahmen ist Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Art der baulichen Nutzung und 

vertiefende immissionsschutzrechtliche Untersuchungen sind Gegenstand eines Bebau-

ungsplanes. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Festlegung von Ausgleichs-

maßnahmen ist Gegenstand von Bebauungsplanverfahren. 
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Der Plan kann zur Klarstellung ergänzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet liegt über 40 m entfernt von der L 1150. Damit liegt das Gebiet außer-

halb der gemäß § 22 Straßengesetz BW formulierten Anbaubeschränkung an Landstra-

ßen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Das RP Stuttgart wurde gehört. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Erschließung wird im Detail im 

Rahmen der Bebauungsplanverfahren geprüft. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

 

In der Stellungnahme vom 11.12.2019 zum Bebauungsplanverfahren für den Recyc-

lingplatz weist die Polizei ebenfalls auf einschlägiges Regelwerk hin.  

Dies ist Gegenstand des Bebauungsplanes und der späteren Objektplanung. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen eines künftigen 

Bebauungsplanes im Detail geprüft. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

Dies erfolgt bei erneuter Beteiligung und nach Abschluss des Verfahrens. 
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Durch die Ausweisung der gewerblichen Baufläche werden keine Flächen der Eisen-

bahn überplant.  

 

 

Eine Änderung von Bahnanlagen ist nicht vorgesehen.  

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

Die Deutsche Bahn AG wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

Dies ist Gegenstand des Bebauungsplanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

Dies ist Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

Die bestehende Gashochdruckleitung ist bekannt.  
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Die Berücksichtigung der Leitung und die Festsetzung eventueller Schutzmaßnahmen 

ist im Detail Gegenstand des Bebauungsplanes. 

Entsprechende Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
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Folgende Träger öffentlicher Belange und sonstige Stellen ha-
ben eine Stellungnahme abgegeben, jedoch keine Anregungen 
oder Bedenken vorgetragen: 

- Gemeinde Aichwald 
- Handwerkskammer Region Stuttgart 
- Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Ebersbach a.d. Fils 
- Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Kirchheim u.T. 
- Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Schorndorf 
- Vodafone BW GmbH 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange und sonstige Stellen wur-
den am Verfahren beteiligt, haben jedoch keine Stellungnahme 
abgegeben: 

- Deutsche Telekom 
- Stadt Esslingen 
- Stadt Weinstadt 
- GVV Plochingen, Altbach, Deizisau 
- Planungsverband Unteres Remstal 
- Großprojekt Stuttgart Ulm GmbH 
- IHK Region Stuttgart 
- Landesnaturschutzverband BW 
- Verband Region Stuttgart 

 

  

 


